
Deshalb sollten Sie sich unbedingt gegen 
Schadenersatzforderungen absichern, die aus 
Schäden durch Tiere an Personen oder Sachen 
resultieren. 

Die Reit- und Zugtierhalter-Haftpflichtversiche-
rung schützt Sie als privaten Halter von Pferden, 
Ponys, Maultieren, Eseln usw. und deren bis zu 
einem Jahr alten Fohlen. 

Schäden durch kleine Haustiere wie Katzen, 
Meerschweinchen und Wellensittiche regelt 
Ihre Privat-Haftpflichtversicherung.

Als Tierhalter sind Sie gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen immer verantwortlich, wenn Ihr 
Tier einen Schaden anrichtet. 

Tiere sind unberechenbar
Ein störrischer Esel, der ausschlägt und einen 
Passanten verletzt oder das durchgegangene 
Pferd, das seinen Reiter abwirft und auf der  
Straße einen Auffahrunfall verursacht – nicht 
immer kann man steuern, wie Tiere reagieren.

Ob Sie im Einzelfall daran Schuld haben, spielt 
keine Rolle. Sie haften in voller Höhe und mit 
Ihrem gesamten Vermögen. 

Kundeninformation

Ihre Vorteile auf einen Blick

		Zuverlässiger Schutz für Halter von Reit- und
Zugtieren, wenn diese Schäden verursachen 
- egal, ob Sie die Schuld daran trifft

			Sicherheit vor Haftpflicht-Ansprüchen  im
In- und Ausland 

		Leistung bis zu 50 Mio. EUR bei Personen-,
Sach- und Vermögensschäden, die anderen 
durch Ihre Tiere zugefügt werden

Reit- und Zugtierhalter-Haftpflichtversicherung

Die Gewissheit finanziell abgesichert zu sein, falls die Pferde 
einmal scheu werden.
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In diesem Bereich bietet Ihnen die Reit- und 
Zugtierhalter-Haftpflichtversicherung Schutz.

Ihre Vorsorge – eine runde Sache



Das leistet die Reit- und Zugtierhalter- 
Haftpflichtversicherung für Sie:

Klärung der Haftpflichtfrage
   Wir prüfen für Sie, ob und in welcher Höhe

Sie für einen Schaden haften müssen.
   Berechtigte Ansprüche begleichen wir.
   Unberechtigte Ansprüche wehren wir für

Sie ab - auch vor Gericht. Die Kosten dafür 
tragen natürlich wir.

Schadenersatz ...
   Müssen Sie haften, leisten wir bis zur verein-

barten Versicherungssumme von 5, 15 oder 
50* Mio. EUR pauschal bei Personen-, Sach- 
und Vermögensschäden. 
(*Höchstersatzleistung: 15 Mio. EUR je  
geschädigte Person, 15 Mio. EUR für  
Vermögensschäden)

   Vorsorgeversicherung: Wenn Sie sich ein
weiteres Pferd anschaffen, ist dieses auto-
matisch mitversichert, bis Sie Ihre nächste 
Beitragsrechnung erhalten (pauschal 5 Mio. 
EUR bei Personen-, Sach- und Vermögens-
schäden).

... bei Sachschäden
Beschädigung von Sachgegenständen wie 
z. B. Mietsachschäden an Stallungen, Reithallen,
Offenställen und Pferdeboxen etc.

... bei Personenschäden
Wegen Biss- oder Trittverletzungen anfallendes 
Schmerzensgeld, Behandlungskosten und Ver-
dienstausfall des Gebissenen

... bei Vermögensschäden
Wenn beispielsweise nach dem Ausbruch Ihrer 
Pferde hohe Kosten für einen Polizeieinsatz  
anfallen, um die Tiere wieder einzufangen

Sicherheit nicht nur für den Halter
Neben Ihnen selbst als Halter sind mitver-
sichert:
   Nicht erwerbsmäßige Hüter (z. B. wenn sich

Freunde während Ihres Urlaubs um Ihre  
Tiere kümmern)

   Reiter oder Reitbeteiligte (z. B. Familie,
Freunde und Bekannte)

Sicherheit auch im Ausland
Wenn Ihr Tier bei einem Aufenthalt im Ausland 
jemandem einen Schaden zufügt, ist das eben-
falls versichert:
   In Europa unbegrenzt
   Weltweit ein Jahr lang

Besonderes Plus für viele Tierhalter: 

Schutz bei ungewolltem Deckakt
Wir leisten Schadenersatz, wenn Ihr Hengst eine 
fremde Stute gegen den Willen des Besitzers 
deckt.

Flurschäden inbegriffen
Wie schnell gerät ein Tier in Panik und galoppiert 
über fremdes Eigentum hinweg. Die Beseitigung 
der angerichteten Schäden kann ganz schön ins 
Geld gehen. Wir kommen dafür auf.

Absicherung bei Veranstaltungen
Sie sind mit Ihrem Pferd auch bei der Teilnahme 
an Reitturnieren, Geschicklichkeitswettbewer-
ben (z. B. Voltigieren) oder Reiterspielen (außer 
Pferderennen) abgesichert.

Transport-Hänger inklusive
Schutz haben Sie auch beim Gebrauch von aus-
schließlich zum Transport von Reit- und Zugtieren 
bestimmten Kraftfahrzeug-Anhängern, die nicht 
versicherungs- und zulassungspflichtig sind.

Und das sind Ihre weiteren Vorteile:

   Diese Gewissheit können Sie sich heute
schon sichern: Ihr Beitrag bleibt auch in 
Zukunft dauerhaft konstant. 

   Unsere Aktualitätsgarantie: Verbessern wir
unsere Versicherungsbedingungen zur Reit- 
und Zugtierhalter-Haftpflichtversicherung, 
geben wir die Vorteile direkt an Sie weiter.

Hinweis:
Diese Unterlage kann ein ausführliches Beratungsgespräch nicht 
ersetzen. Bei den aufgeführten Leistungen handelt es sich lediglich 
um Auszüge aus dem Leistungsumfang. Grundlage für den Versiche-
rungsschutz sind die vertraglichen Vereinbarungen, die Sie bei Ihrer 
Sparkasse oder bei den Agenturen der Sparkassen-Versicherung 
Sachsen erhalten. Darin sind auch geltende Einschränkungen des 
Versicherungsschutzes geregelt. Zusätzliche Informationen erhalten 
Sie unter www.sv-sachsen.de.

Reit- und Zugtierhalter-Haftpflichtversicherung
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Versicherungsleistungen im Überblick


